
208 Miszellen

Ebensowenig helfen an dieser Stelle der Untersuchung allgemeine Erwägungen 
weiter. Zwar läßt sich denken, daß die Kurie den Mangel der fehlenden Priester­
weihe möglichst bald heilen wollte, und Cölestin sie zum ersten möglichen Ter­
min am 30. März erhielt. Aber der 13. April ist auch nicht auszuschließen. Der 
schnellen Aufeinanderfolge von Priesterweihe und Papstweihe stand kein zu be­
achtendes Interstitium entgegen38. Zum anderen hat die Forschung - teilweise 
auch angeregt durch die Apostolische Konstitution Romano Pontifici eligendo 
Pauls VI. von 1975 - am Beispiel Innocenz’ III. gezeigt, daß der Papst sich im 
Einklang mit den Lehren der Kanonisten von seinem Wahltag an im Besitze der 
vollen Jurisdiktionsgewalt sah und das plenum ius innehatte39. Es ist sehr gut 
denkbar, daß Papst Cölestin in der Zeit zwischen Wahl und Krönung die Bulla 
dimidia bei der Urkundenausstellung benutzt hat; möglicherweise ist er sogar ihr 
Schöpfer gewesen40. Es war jedenfalls für den Nachfolger des Apostelfürsten — 
ganz im Gegensatz zu Heinrich VI. - keinerlei Eile geboten bei der Erlangung der 
Krönung. Nach der Durchsicht der schon immer in die Überlegungen einbezoge­
nen Quellen läßt sich festhalten, daß sie für die Wahl Cölestins am 21. März spre­
chen. Diese Auffassung ist schon früher vertreten41, dann angegriffen42 und 
schließlich verworfen worden43, doch kann sie jetzt mit Zeugnissen gestützt wer­
den, die bislang nicht in die Betrachtung einbezogen worden sind.
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Die Forschung hat sich stets nur auf die bekannten erzählenden Quellen und 
auf die Urkunden der Päpste selbst gestützt. Sie hat aber nicht die Privaturkun­
den44 im weitesten Sinne herangezogen, vor allem nicht deren Datierungszeilen, 
in denen neben Indiktionen und Inkarnationsjahren öfters auch nach Herrschafts­


